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BESCHLUSS (EU) …/… DES RATES 

vom … 

über die Unterzeichnung – im Namen der Union – und vorläufige Anwendung des  

Luftverkehrsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika als erster Partei,  

der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten als zweiter Partei, Island als dritter Partei  

und dem Königreich Norwegen als vierter Partei und 

über die Unterzeichnung – im Namen der Union – und vorläufige Anwendung  

des Zusatzabkommens zwischen der Europäischen Union  

und ihren Mitgliedstaaten als erster Partei, Island als zweiter Partei  

und dem Königreich Norwegen als dritter Partei betreffend die Anwendung des 

Luftverkehrsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika als erster Partei,  

der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten als zweiter Partei, Island als dritter Partei  

und dem Königreich Norwegen als vierter Partei 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 100 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 5 und Artikel 218 Absatz 8 

Unterabsatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Luftverkehrsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Staaten von Amerika andererseits1 (im 

Folgenden „Luftverkehrsabkommen EU-USA“) wurde am 25. und 30. April 2007 in Folge 

der Annahme des Beschlusses 2007/339/EG des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter 

der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union2 unterzeichnet. Es wird seit 

dem 30. März 2008 vorläufig angewandt und wurde mit dem Beschluss (EU) 2020/1110 

des Rates3 geschlossen. Es ist am 29. Juni 2020 in Kraft getreten. Es wurde am 24. Juni 

2010 durch das Protokoll zur Änderung des am 25. und 30. April 2007 unterzeichneten 

Luftverkehrsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten4 (im Folgenden „Protokoll“), das 

am 5. Mai 2022 in Kraft getreten ist, geändert. Das Protokoll sieht den Beitritt von 

Drittländern zum Luftverkehrsabkommen EU-USA vor. 

                                                 

1 ABl. L 134 vom 25.5.2007, S. 4. 
2 Beschluss 2007/339/EG des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom 25. April 2007 über die Unterzeichnung und 
vorläufige Anwendung des Luftverkehrsabkommens zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Staaten von 
Amerika andererseits (ABl. L 134 vom 25.5.2007, S. 1). 

3 Beschluss (EU) 2020/1110 des Rates vom 23. Januar 2018 über den Abschluss des 
Luftverkehrsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und den Vereinigten Staaten von Amerika andererseits im Namen 
der Europäischen Union (ABl. L 244 vom 29.7.2020, S. 6). 

4 ABl. L 223 vom 25.8.2010, S. 3. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=133996&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6260/23;Nr:6260;Year:23&comp=6260%7C2023%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=133996&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/339/EG;Year2:2007;Nr2:339&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=133996&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2020/1110;Year3:2020;Nr3:1110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=133996&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:134;Day:25;Month:5;Year:2007;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=133996&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/339/EG;Year2:2007;Nr2:339&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=133996&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:134;Day:25;Month:5;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=133996&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2020/1110;Year3:2020;Nr3:1110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=133996&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:244;Day:29;Month:7;Year:2020;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=133996&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:223;Day:25;Month:8;Year:2010;Page:3&comp=


 

 

6260/23    JB/mhz/mfa 3 

 TREE.2  DE 
 

(2) Island und Norwegen sind aufgrund des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum vollständig einbezogene Mitglieder des europäischen 

Luftverkehrsbinnenmarkts. Sie haben 2007 förmlich den Beitritt zum 

Luftverkehrsabkommen EU-USA beantragt. Gemäß Artikel 18 Absatz 5 des 

Luftverkehrsabkommens EU-USA hat der in dessen Rahmen eingesetzte Gemeinsame 

Ausschuss auf seiner Sitzung vom 16. November 2010 ein Luftverkehrsabkommen 

zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika als erster Partei, der Europäischen Union 

und ihren Mitgliedstaaten als zweiter Partei, Island als dritter Partei und dem Königreich 

Norwegen als vierter Partei (im Folgendem „Beitrittsabkommen“) vorgeschlagen. 

(3) Die Kommission hat ein Zusatzabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten als erster Partei, Island als zweiter Partei und dem Königreich Norwegen 

als dritter Partei betreffend die Anwendung des Luftverkehrsabkommens zwischen den 

Vereinigten Staaten von Amerika als erster Partei, der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten als zweiter Partei, Island als dritter Partei und dem Königreich Norwegen 

als vierter Partei (im Folgenden „Zusatzabkommen“) ausgehandelt. 

(4) Am 2. Mai 2011 hat die Kommission einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates über 

die Unterzeichnung – im Namen der Union – und vorläufige Anwendung des 

Beitrittsabkommens und des Zusatzabkommens angenommen. 
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(5) Am 16. Juni 2011 haben der Rat und die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union den Beschluss 2011/708/EU1 über die 

Unterzeichnung – im Namen der Union – und vorläufige Anwendung des 

Beitrittsabkommens2 und des Zusatzabkommens3 angenommen. Artikel 3 jenes 

Beschlusses sieht die vorläufige Anwendung des Beitrittsabkommens und des 

Zusatzabkommens ab dem Tag der Unterzeichnung, die am 21. Juni 2011 erfolgt ist, vor. 

Seit jenem Tag werden die beiden Abkommen vorläufig angewandt. 

                                                 

1 Beschluss des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union vom 16. Juni 2011 über die Unterzeichnung – im 
Namen der Union – und vorläufige Anwendung des Luftverkehrsabkommens zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika als erster Partei, der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten als zweiter Partei, Island als dritter Partei und dem Königreich Norwegen 
als vierter Partei und über die Unterzeichnung – im Namen der Union – und vorläufige 
Anwendung des Zusatzabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten als erster Partei, Island als zweiter Partei und dem Königreich Norwegen als 
dritter Partei betreffend die Anwendung des Luftverkehrsabkommens zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika als erster Partei, der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten als zweiter Partei, Island als dritter Partei und dem Königreich Norwegen 
als vierter Partei (ABl. L 283 vom 29.10.2011, S. 1). 

2 ABl. L 283 vom 29.10.2011, S. 3. 
3 ABl. L 283 vom 29.10.2011, S. 16. 
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(6) In seinem Urteil vom 28. April 2015 in der Rechtssache C-28/12, Kommission gegen Rat1 

(im Folgenden „Urteil“), hat der Gerichtshof den Beschluss 2011/708/EU mit der 

Begründung für nichtig erklärt, dass der Rat in einem gemeinsam mit den im Rat 

vereinigten Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten erlassenen Rechtsakt nicht 

rechtmäßig zur Unterzeichnung und zur vorläufigen Anwendung des Beitrittsabkommens 

und des Zusatzabkommens ermächtigen könne. Der Gerichtshof hat die Wirkungen des 

Beschlusses 2011/708/EU aufrechterhalten, bis innerhalb angemessener Frist nach 

Verkündung des Urteils ein neuer vom Rat nach Artikel 218 Absätze 5 und 8 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu erlassender Beschluss in Kraft getreten 

ist. 

(7) Um dem Urteil nachzukommen, sollte der Rat einen neuen Beschluss über die 

Unterzeichnung und vorläufige Anwendung des Beitrittsabkommens und des 

Zusatzabkommens, vorbehaltlich ihres Abschlusses zu einem späteren Zeitpunkt, 

erlassen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 

1 Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 28. April 2015, Europäische Kommission 

gegen Rat der Europäischen Union, C- 28/12, ECLI:EU:C:2015:282. 
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Artikel 1 

Die Unterzeichnung – im Namen der Union – des Luftverkehrsabkommens zwischen den 

Vereinigten Staaten von Amerika als erster Partei, der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten als zweiter Partei, Island als dritter Partei und dem Königreich Norwegen als vierter 

Partei und des Zusatzabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten als 

erster Partei, Island als zweiter Partei und dem Königreich Norwegen als dritter Partei betreffend 

die Anwendung des Luftverkehrsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika als 

erster Partei, der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten als zweiter Partei, Island als dritter 

Partei und dem Königreich Norwegen als vierter Partei wird hiermit vorbehaltlich des Abschlusses 

der genannten Abkommen1 genehmigt. 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird hiermit ermächtigt, die Person bzw. die Personen zu benennen, die 

befugt sind, das Beitrittsabkommen und das Zusatzabkommen im Namen der Union zu 

unterzeichnen. 

                                                 

1 Der Wortlaut des Beitrittsabkommens ist in ABl. L 283 vom 29.10.2011, S. 3, 
veröffentlicht. Der Wortlaut des Zusatzabkommens ist in ABl. L 283 vom 29.10.2011, S. 16, 
veröffentlicht. 
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Artikel 3 

Das Beitrittsabkommen und das Zusatzabkommen werdem ab dem Tag ihrer Unterzeichnung bis 

zum Abschluss der für ihr Inkrafttreten erforderlichen Verfahren vorläufig angewandt. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Er gilt ab dem 16. Juni 2011. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 
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